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Ministerium für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung 
 

20. Soziale Wohnraumförderung: Förderungen klar an Zielen 
und Bedarf ausrichten 

 
Das Innenministerium hat sein Zuschussprogramm zur Förde-
rung von energetischen und barrierereduzierenden Maßnahmen 
von privaten Vermietern und Selbstnutzern zu Recht eingestellt. 
Für die Projekte gab es attraktive alternative Fördermöglich-
keiten. Teilweise hatte sich das Innenministerium zudem zu weit 
von den Zielen und Zielgruppen der sozialen Wohnraumförde-
rung entfernt. 
 
Die Inanspruchnahme der Eigentumsförderung, ein weiteres 
Förderprogramm, hängt bei dem derzeit niedrigen Zinsniveau am 
Kapitalmarkt stark von den konkreten Finanzierungsbedingun-
gen ab. Bei geringer Nachfrage sollte das Innenministerium die 
Mittel wie in der Vergangenheit flexibel zugunsten der Mietwohn-
raumförderung umwidmen. 
 
Das Sonderprogramm „Erleichtertes Bauen“ ist ebenfalls auf 
eine sehr verhaltene Nachfrage gestoßen. Von den bereitgestell-
ten 396 Mio. € wurden bis Mitte 2020 nur 35,3 Mio. € gebunden. 
 
Bei zukünftigen Programmgestaltungen sollte das Innenministe-
rium von Anfang an die Ziele und Zielgruppen der sozialen 
Wohnraumförderung klar im Blick behalten. Dass einige Förder-
programme kaum nachgefragt wurden, lag daran, dass die För-
derkonditionen den aktuellen Entwicklungen und Bedürfnissen 
hinterherliefen. 
 

20.1 Einbruchschutzmaßnahmen als soziale Wohnraumförderung? 
 
In Schleswig-Holstein erfolgt die soziale Wohnraumförderung mit Förder-
mitteln aus dem Zweckvermögen Wohnraumförderung/Krankenhaus-
finanzierung bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein (Investitions-
bank). 
 
Die soziale Wohnraumförderung soll Haushalte unterstützen, die sich am 
Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können1. Sie richtet 

                                                      
1  Vgl. § 1 des Gesetzes über die Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein (Schleswig-

Holsteinisches Wohnraumförderungsgesetz - SHWoFG) vom 25.04.2009, GVOBl. 
Schl.-H. S 194. 
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sich insbesondere an Haushalte mit Kindern, älteren Menschen, Men-
schen mit Behinderung und Personen in sozialen Notlagen. Daneben will 
die soziale Wohnraumförderung als Beitrag zum Klimaschutz den effizien-
ten Einsatz und Verbrauch von Energie bei Wohngebäuden unterstützen. 
 
Die meisten Mittel der sozialen Wohnraumförderung fließen als zinsgüns-
tige Darlehen oder Zuschüsse zur Errichtung von Sozialmietwohnungen 
an private oder öffentliche Investoren. Im Gegenzug gehen die Investoren 
langfristige Zweckbindungen ein. Das bedeutet, dass der Wohnraum für 
einen bestimmten Zeitraum einer Mietpreis- und Belegungsbindung1 unter-
liegt. Die Vermieter dürfen somit von den Mietern nicht mehr als eine fest-
gelegte Fördermiete verlangen. Die Mieter wiederum müssen bestimmte 
Einkommensgrenzen2 unterschreiten, um für die geförderten Wohnungen 
wohnberechtigt zu sein. Diese Regelungen sollen dazu beitragen, dass die 
soziale Wohnraumförderung tatsächlich der Zielgruppe der unterstüt-
zungsbedürftigen Haushalte zugutekommt. Um daneben den effizienten 
Einsatz und Verbrauch von Energie bei Wohngebäuden als Beitrag zum 
Klimaschutz zu unterstützen, gelten energetische Förderstandards für die 
zu errichtenden Wohngebäude. 
 
2013 führte das Innenministerium ein eigenes Zuschussprogramm für pri-
vate Vermieter mit eigenem Wohnungsbestand von bis zu 20 zu vermie-
tenden Wohneinheiten und für Eigentümer von selbstgenutzten Wohnein-
heiten ein. Ziel war es, für diesen Adressatenkreis einen Anreiz zu 
schaffen, energetische und barrierereduzierende Investitionen zu tätigen. 
Für den Förderzeitraum 2015 bis 2018 standen 4,5 Mio. € und für 2019 bis 
2022 2 Mio. € zur Verfügung. Beabsichtigt war, drei Viertel der Fördermit-
tel für Maßnahmen von Vermietern und ein Viertel der Fördermittel für 
Selbstnutzer einzusetzen. Den privaten Vermietern komme bei der zu-
kunftsfähigen Gestaltung innerstädtischer Wohnquartiere und Wohnungs-
bestände eine zentrale Rolle zu, so die Begründung des Innenministe-
riums. 
 
Private Vermieter konnten nach der geltenden Förderrichtlinie zuletzt För-
derungen für energetische oder barrierereduzierende Maßnahmen von 
20 % oder maximal 5.000 € je Wohneinheit erhalten. Selbstnutzern wurde 
bei einem Mindestinvestitionsvolumen von 12.000 € einkommensunab-
hängig ein Zuschuss von 2.000 € gewährt. Die Wohneinheiten mussten 
sich in fest definierten Fördergebieten befinden. 
 

                                                      
1  Vgl. § 10 Abs. 2 Nr. 1 SHWoFG. 
2  Vgl. § 8 Abs. 2 SHWoFG in Verbindung mit Abschnitt 3 der Landesverordnung zur Durch-

führung des Schleswig-Holsteinischen Wohnraumförderungsgesetzes (SHWoFG-DVO) 
vom 04.06.2019, GVOBl. Schl.-H. S. 171. 
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Im Herbst 2016 erweiterte das Innenministerium die Fördergegenstände 
um einbruchsichernde Maßnahmen, die jedoch nur Selbstnutzer beantra-
gen konnten. Das Innenministerium erhoffte sich positive Effekte auf die 
Nachfrage nach den übrigen Fördergegenständen der Richtlinie. Es wur-
den Förderungen von 20 % der förderfähigen Kosten oder maximal 
1.600 € pro Maßnahme gewährt. Für diese Maßnahmen war für kurze Zeit 
eine Bindung an Einkommensgrenzen oder Fördergebiete vorgesehen. 
Praktisch wurden diese Regelungen jedoch nie umgesetzt. 
 
Von den Förderungen im Programm für private Vermieter und Selbstnutzer 
profitierten insgesamt weniger als beabsichtigt die privaten Vermieter, 
sondern einkommensunabhängig überwiegend Selbstnutzer der eigenen 
Immobilie. 2016 und 2017 war die Verteilung der Fördermittel mit 86 % 
und 93 % zugunsten der Selbstnutzer besonders stark ausgeprägt. Ob 
diese Haushalte einer finanziellen Unterstützung tatsächlich bedurften, 
war, anders als in den Standardprogrammen der sozialen Wohnraumför-
derung, in der Praxis nicht relevant. Für die Förderungen reichte es aus, 
dass der Wohnraum in einem zuvor definierten Fördergebiet lag. Diese 
Fördergebiete wurden im Laufe der Jahre immer weiter ausgedehnt. 
 
Im Förderzeitraum 2015 bis 2018 flossen zudem von den verfügbaren 
4,5 Mio. € allein 3 Mio. € in Maßnahmen des Einbruchschutzes. Dies ent-
spricht einem Anteil von 83 %. Nur 13 % der Mittel dienten der Steigerung 
der Energieeffizienz und 4 % der Reduzierung von Barrieren. 
 

 
Abbildung 22: Art der Fördermaßnahme 2015 bis 2018 
Quelle: eigene Darstellung. 
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Damit wurden 83 % der Mittel nicht zielgerichtet für Zwecke der sozialen 
Wohnraumförderung, sondern für kriminalpräventive Maßnahmen einge-
setzt. 
 
Zweifel an der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel hatte auch 
das Innenministerium. Mitte 2018 gliederte es die Einbruchschutzmaß-
nahmen aus der Wohnraumförderung aus. Inzwischen werden diese au-
ßerhalb der sozialen Wohnraumförderung mit Mitteln aus dem Polizei-
haushalt weitergefördert. 
 
Mit dem Programm für private Vermieter und Selbstnutzer hat sich das In-
nenministerium insgesamt von den Zielen und Zielgruppen der sozialen 
Wohnraumförderung entfernt. Dies gilt vor allem für die mit hohem Mittel-
einsatz geförderten Maßnahmen des Einbruchschutzes. Die erhofften po-
sitiven Effekte auf die schleppende Nachfrage nach den anderen Förder-
gegenständen haben sich nicht eingestellt. 
 
Bei den geförderten energetischen oder barrierereduzierenden Maßnah-
men stellte die Förderung wie bei den Einbruchschutzmaßnahmen nicht 
direkt auf die finanzielle Unterstützung der Zielgruppe bedürftiger Haushal-
te ab. Weder Einkommensgrenzen der Haushalte noch die Frage, ob es 
sich bei diesen um Haushalte mit Kindern, ältere Menschen oder Men-
schen mit Behinderung handelte, spielte eine Rolle. Selbst wenn es sich 
um Wohnumfeld- oder Quartiersförderungen handelte, müssten diese ex-
plizit die Wohnverhältnisse der Zielgruppen verbessern oder im Zusam-
menhang mit gefördertem oder zu förderndem Wohnraum stehen. Dass 
das Innenministerium die Förderung an die Lage des Wohnraums knüpfte, 
war für abgelehnte Antragsteller nicht immer nachvollziehbar. Kam es zu 
Beschwerden, verwies das Innenministerium regelmäßig auf vorhandene 
alternative Finanzierungsmöglichkeiten. Und die gab es reichlich, z. B. 
über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle oder auch die Pflegekasse. 
 
Es ist daher folgerichtig, dass das Innenministerium die Fördermöglichkei-
ten im Programm für private Vermieter und Selbstnutzer aus Mitteln der 
sozialen Wohnraumförderung mit dem Auslaufen der Richtlinie zum 
31.05.2021 eingestellt hat. 
 
Bei zukünftigen Programmgestaltungen sollte das Innenministerium den 
Bedarf an zusätzlichen Förderungen kritisch prüfen. Es sollte sich mit vor-
handenen Fördermöglichkeiten auseinandersetzen und nachvollziehbar 
begründen, warum es gegebenenfalls eine zusätzliche Förderung aus der 
sozialen Wohnraumförderung für notwendig hält. 
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20.2 Eigentumsförderungen spielen eine untergeordnete Rolle 
 
Mit Hilfe der Förderung von Eigentumsmaßnahmen sollte Haushalten, de-
nen es ohne staatliche Förderung finanziell nicht möglich ist, Wohneigen-
tum zu erwerben (Schwellenhaushalte), der Weg eröffnet werden, im 
selbst genutzten Wohneigentum zu leben. Hierzu vergab die Investitions-
bank im Förderzeitraum von 2015 bis 2018 nachrangige Bau- oder Er-
werbsdarlehen.1 Antragsberechtigt waren Haushalte mit mindestens 
einem Kind und/oder einem schwerbehinderten Angehörigen. Die Haus-
halte durften eine vorgegebene Einkommensgrenze nicht überschreiten. 
Für einen 3-Personenhaushalt lag diese bei 32.640 €/Jahr. Gefördert wer-
den konnte insbesondere der Neubau oder Ersterwerb eines Eigenheims 
oder einer Eigentumswohnung. Die Grundförderung lag in einer Spann-
breite von 36.000 € bis 70.000 € je Eigentumsmaßnahme und war von der 
Region abhängig. Die Zinssätze einschließlich Verwaltungskosten lagen 
zwischen 1,5 und 2,5 %. 
 
Durch die Förderung sind zielgruppengerecht solche Haushalte erreicht 
worden, für die die Finanzierung eines Eigentumserwerbs ohne Förderung 
kaum darstellbar gewesen wäre. 
 
Im Vergleich zur sozialen Mietwohnraumförderung handelt es sich um ein 
überschaubares Förderungsprogramm: 
Im Programmzeitraum 2015 bis 2018 sowie im Programmzeitraum 2019 
bis 2022 reservierte das Innenministerium hierfür zunächst jeweils 
40 Mio. €. Hiermit sollten je 728 Wohneinheiten gefördert werden. Das Ziel 
von 728 geförderten Wohneinheiten wurde bei den Eigentumsmaßnahmen 
von 2015 bis 2018 weit verfehlt. Gefördert wurden in diesem Zeitraum le-
diglich 77 Wohneinheiten. Dies entspricht einer Zielerreichung von gerade 
einmal 11 %. Aufgrund der geringen Nachfrage wurden 30 Mio. € zuguns-
ten des Sonderprogramms „Erleichtertes Bauen“ umgewidmet. 

Im Förderzeitraum ab 2019 zog die Nachfrage deutlich an. Bis Mitte 2020 
wurden bereits allein 98 Wohneinheiten gefördert. Die Förderung erfolgte 
nun mit 2 komplett neu aufgelegten Programmen: 
Ein Programm war das Landesprogramm IB.SH Baukindergeld. Hier ge-
währte die Investitionsbank zur Vorfinanzierung des Baukindergeldes des 
Bundes ein zinsloses Darlehen von 12.000 € pro Kind. Das Darlehen war 
für die Dauer von 10 Jahren in Höhe des jährlich ausgezahlten Baukinder-
geldes des Bundes zu tilgen. 
Das zweite Programm war das Landesprogramm IB.SH Baukindergeld 
Plus. Hier konnte ein Darlehen von 50.000 € pro Kind gewährt werden. 

                                                      
1  Wohnraumförderungsrichtlinien (WoFöRL) vom 19.12.2018 in der Fassung vom 

29.09.2020, Amtsbl. Schl.-H. 2019 S. 62. 



159 

 

Das Baukindergeld diente als verpflichtende Zusatztilgung. Der Zinssatz 
einschließlich Verwaltungskosten lag bei 1,5 % für 25 Jahre.1 
 
Weil das Baukindergeld des Bundes inzwischen ausgelaufen ist, hat das 
Innenministerium die Förderkonditionen der Eigentumsförderung zum 
01.04.2021 nochmals neu aufgestellt.2 
 
Die Nachfrage nach diesen Förderungen hängt zukünftig ganz wesentlich 
davon ab, wie sich die Finanzierungskonditionen am Markt entwickeln. Im 
Prüfungszeitraum waren diese auch für Schwellenhaushalte attraktiv. So 
bietet die Investitionsbank Eigenheimfinanzierungen auch außerhalb der 
sozialen Wohnraumförderung über ihre eigenen Programme an. Hiermit 
und mit den durchgeleiteten Mitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau  
finanzierte sie in den Jahren 2015 bis 2018 über 20.000 Wohneinheiten. 
 
Die Zahlen der Eigentumsförderung in der sozialen Wohnraumförderung 
werden demgegenüber absehbar überschaubar bleiben. Bei geringer 
Nachfrage nach den Mitteln sollte das Innenministerium wie in der Ver-
gangenheit diese bei Bedarf flexibel zugunsten der Mietwohnraumförde-
rung umwidmen. 
 

20.3 Sonderprogramm „Erleichtertes Bauen“ 
 
Um das Jahr 2007 war der Wohnungsmarkt in Schleswig-Holstein weitge-
hend ausgeglichen. Seither sinken die Leerstände.3 Seit 2010 stiegen die 
Bevölkerungszahlen in Schleswig-Holstein kontinuierlich an. Nach der 
Wohnungsmarktprognose 2030 für Schleswig-Holstein4 von 2017 waren 
insbesondere Zuwanderungen aus Südeuropa als Folge der Finanzkrise, 
aus Osteuropa und zuletzt aus dem Nahen Osten und Afrika dafür mitur-
sächlich. Die weitere Entwicklung der Wanderungsbewegungen ist schwer 
einzuschätzen. Dies macht die Vorhersage des künftigen Wohnraumbe-
darfs schwierig. So hat beispielsweise die vorangegangene Wohnungs-
marktprognose für Schleswig-Holstein bis 2025 aus dem Jahr 2011 den 

                                                      
1  Förderrichtlinie zur Vorfinanzierung des Baukindergeldes des Bundes im Rahmen der 

Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum vom 19.11.2019, Amtsbl. Schl.-H. 2019 
S. 1169 sowie Förderrichtlinie zur Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum unter 
Inanspruchnahme des Baukindergeldes des Bundes als Sondertilgung vom 19.11.2019, 
Amtsbl. Schl.-H. 2019 S. 1171. 

2  Wohnraumförderungsrichtlinien (WoFöRL) vom 19.12.2018 in der Fassung vom 
13.12.2021, Amtsbl. Schl.-H. 2019 S. 62. 

3  https://www.schleswig-holstein.de/mm/downloads/MILIG/Wohnen/Wohnungsmarktprog-
nose2030.pdf vom 09.06.2017, S 18, 46. 

4  https://www.schleswig-holstein.de/mm/downloads/MILIG/Wohnen/Wohnungsmarktprog-
nose2030.pdf vom 09.06.2017. 
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mittelfristigen Bedarf unterschätzt, weil die hohe Zahl der Flüchtlinge im 
Jahr 2015 so nicht vorhersehbar war.1 
 
Anfang 2016 war es aufgrund der gestiegenen Nachfrage das Ziel des In-
nenministeriums, mit dem Sonderprogramm „Erleichtertes Bauen“2 den 
Mietwohnungsbau im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung massiv 
zu verstärken. Das Innenministerium wollte unter Absenkung von Stan-
dards, wie den Verzicht von Balkonen und Aufzügen sowie durch eine 
dichtere Belegung, 4.000 Mietwohnungen errichten. Später korrigierte es 
dieses Ziel aufgrund gestiegener Baukosten nach unten auf 3.600 Wohn-
einheiten. Gefördert wurden der Neubau von Mietwohnungen, inklusive 
gemeinschaftliches Wohnen für Flüchtlinge, studentisches Wohnen sowie 
Zwei-Phasen-Modelle (kurzfristige Erstnutzung für die Unterbringung von 
Flüchtlingen und spätere Umwidmung zu Wohnraum), die für Berechtigte 
der sozialen Wohnraumförderung einschließlich Flüchtlinge genutzt wer-
den sollten. Die Förderung erfolgte anfangs durch zinsgünstige Baudarle-
hen und ab 2017 zusätzlich mit Investitionszuschüssen. Antragsberechtigt 
waren schleswig-holsteinische Ämter und Gemeinden sowie Investoren in 
Kooperation mit der Belegenheitskommune. 
 
Für das Programm kalkulierte das Innenministerium ein Fördervolumen 
von 396 Mio. €. Von Beginn an war absehbar, dass diese Summe nicht 
aus dem Zweckvermögen Wohnraumförderung hätte finanziert werden 
können. Neben der Umschichtung der 30 Mio. € aus der Förderung der 
Eigentumsmaßnahmen sollten weitere Umschichtungen in Höhe von 
80 Mio. € erfolgen. Es verblieb eine Deckungslücke von 286 Mio. €, die 
durch die Investitionsbank über Darlehen geschlossen werden sollte. Das 
Innenministerium verpflichtete sich im Gegenzug gegenüber der Investi-
tionsbank, die für die Refinanzierung der Darlehen anfallenden Zinskosten 
zu erstatten. Eine entsprechende Ermächtigung wurde in das Haushalts-
gesetz 2016 in § 19 Abs. 53 aufgenommen. Eine Zinserstattung an die In-
vestitionsbank erfolgt aus dem Landeshaushalt voraussichtlich ab 2024. 
 
Die im Sonderprogramm geförderten Wohneinheiten blieben weit hinter 
der angestrebten Zahl von 3.600 Wohneinheiten zurück. Im Förderzeit-
raum 2015 bis 2018 und im Förderzeitraum 2019 bis 2022 wurden bis Mit-
te 2020 lediglich 285 Wohneinheiten gefördert. Von den bereitgestellten 
396 Mio. € wurden nur 35,3 Mio. € gebunden. Die bewilligten Vorhaben 
dienten im 2-Phasen-Modell zunächst der Unterbringung von Flüchtlingen. 

                                                      
1  https://www.schleswig-holstein.de/mm/downloads/MILIG/Wohnen/Wohnungsmarktprog-

nose2030.pdf., S. 23. 
2  Förderrichtlinie zum Sonderprogramm „Erleichtertes Bauen“ vom 12.01.2016 in der Fas-

sung vom 19.12.2019, Amtsbl. Schl.-H. 2016 S. 71. 
3  Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016 (Haus-

haltsgesetz 2016) vom 16.12.2015, GVOBl. Schl.-H. S. 474 ff. 
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In einer anschließenden zweiten Nutzungsphase war die Nutzung des 
Wohnraums häufig für altersgerechtes Wohnen vorgesehen. 
 
Die geringe Nachfrage bei Kommunen und Investoren ist auf die beste-
hende Tendenz zurückzuführen, lieber bezahlbaren Wohnraum in voller 
Qualität im Wege der klassischen sozialen Mietwohnraumförderung zu 
schaffen.1 Denn für die Zielgruppe der Flüchtlinge gab es keine verläss-
lichen Prognosen. Der dauerhafte Bedarf von entsprechendem Wohnraum 
war unsicher. 
 
Das Innenministerium hat mit der Auflage des Sonderprogramms zügig auf 
den hohen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum reagiert. Aufgrund der lan-
gen Reaktionszeiten im Wohnungsbau sind allerdings kurzfristige Ange-
botsausweitungen hierüber nicht möglich. Im Übrigen war die Zurückhal-
tung von Kommunen und Investoren angesichts der schwierigen Vorher-
sagbarkeit des künftigen Bedarfs rational nachvollziehbar. 
 
Als absehbar war, dass die für das Sonderprogramm „Erleichtertes Bauen“ 
bereitgestellten Mittel nicht benötigt würden, hat das Innenministerium er-
weiterte Verwendungsmöglichkeiten in der klassischen sozialen Mietwohn-
raumförderung geschaffen. Die ziel- und bedarfsgerechte Verwendung der 
Mittel wird aktuell durch den LRH in einer weiteren Prüfung zur sozialen 
Wohnraumförderung untersucht. 
 
Das Innenministerium und die Investitionsbank haben als geprüfte Stel-
len auf eine Stellungnahme zum Bemerkungsbeitrag verzichtet.  

  

                                                      
1  Vermerk des Innenministeriums vom 28.02.2016; IV 24. 
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